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Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Öffentliche Bekanntmachung über  
den Erlass der 2. Änderung des  

Bebauungsplanes für das Sondergebiet 
Photovoltaik-Anlage Steinbruch  

Kleinvichtach gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

Der Marktgemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 
03.09.2018 den Bebauungsplan als Satzung (§ 10 Abs 1 
BauGB).

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung 
nach § 10 Abs 1 BauGB in Kraft. Der Bebauungsplan mit 
der Fassung von Februar 2018 wurde im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Dies 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht.

Dieser wird mit Begründung vom Tag der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im 
Bauamt Marktrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, 
1. Stock, Zimmer Nr. 10, während der Dienststunden be-
reitgehalten.
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Sitzung des Kreisausschusses
Am Montag, 17.09.2018, um 09:00 Uhr findet im Sit-
zungszimmer des Landratsamtes Kronach eine Sit-
zung des Kreisausschusses mit folgender Tagesord-
nung statt.

Tagesordnung
1 Informationen

2 Antrag der SPD-Fraktion: Landratsamt Digital 4.0

3 Antrag der Grünen-Fraktion: Einstiegsberatung in ein 
kommunales Klimamanagement

4 Generalsanierung VHS

5 Jahresrechnung 2017 - Genehmigung über- und au-
ßerplanmäßiger Ausgaben gemäß Art 60 LKrO

6 Sanierungsmaßnahmen Landratsamt 

7 Förderprogramm Masterplan BAYERN DIGITAL

8 Unvorhergesehenes

9 Anfragen und Sonstiges

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 04.09.2018
Landratsamt
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Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs.

Marktrodach, 03.09.2018

Norbert Gräbner
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Wunder 

Stellv. des Landrats


